
Patientenverfügung 

und 

Vorsorgevollmacht 

–

Ich bestimme selbst



Begriffsklärung

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

• Mithilfe einer Vorsorgevollmacht 
ermächtigen Sie eine oder mehrere 
Personen, sogenannte 
Bevollmächtigte, Sie in bestimmten 
Angelegenheiten zu vertreten, wenn 
Sie aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr selbst handeln können. 

Was ist eine Patientenverfügung?

• In der Patientenverfügung wird 
festgelegt, welche medizinischen 
Handlungen  durchgeführt oder 
unterlassen werden sollen, etwa im 
Endstadium einer tödlich 
verlaufenden Krankheit oder 
ähnlicher Krankheitsbilder. 
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Zweck einer Vorsorgevollmacht

Wozu benötige ich eine 
Vorsorgevollmacht? 

• Zur Vermeidung eines möglicherweise 
nicht sorgfältig ausgewählten 
gesetzlichen Betreuers bzw. eines 
Fremden. Dieser könnte über mich 
und meine Vermögens-
angelegenheiten bestimmen.

Was sind die häufigsten 
Anwendungsgebiete einer 

Vorsorgevollmacht? 

• Gesundheitssorge

• Durchsetzung der 
Patientenverfügung

• Freiheitsentziehende Maßnahmen

• Vermögenssorge / rechtliche 
Angelegenheiten

• Versorgungsangelegenheiten 
(Pension/Rente)

• Regelungen zum Aufenthalt 
(Kliniken / Pflegeheim)

• Post- und Fernmeldegeheimnis, 
insb. E-Mail-Konten
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Zweck einer Patientenverfügung

Wozu benötige ich eine 
Patientenverfügung? 

• Damit ein schmerzfreies Ableben 
möglich ist und ich kein „Opfer“ der 
Apparatemedizin werde und meine 
behandelnden Ärzte Anweisungen 
haben, die für sie verbindlich sind. 

Was sind Regelungsinhalte einer 
Patientenverfügung?

• Grundsatz

• Lebenserhaltende Maßnahmen

• Künstliche Ernährung und 
Flüssigkeitszufuhr

• etc. 
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Ankreuzformulare?
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Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und 

Betreuungsrechts

• Tritt am 01.01.2023 in Kraft

• Wichtig in der Beratungspraxis wird § 1358 BGB (Gegenseitige Vertretung von 
Ehegatten in Angelegenheiten der Gesundheitssorge) werden. 

 Allerdings sehr begrenzter Geltungsbereich des Notvertretungsrechts:

 Nur Eheleute

 Nur Gesundheitssorge

 Nicht wenn eine Vorsorgevollmacht besteht oder solange ein Betreuer 
bestellt wurde

 Nur innerhalb von sechs Monaten 

• Daher ist es weiterhin wichtig, sich mittels einer 
Vorsorgevollmacht abzusichern. 

• Künftig wird auch die Befähigung des potenziellen Betreuers 
geprüft. Dies kann unter Umständen dazu führen, 
dass dafür angedachte Familienmitglieder mangels Eignung 
nicht zum Betreuer ernannt werden können, da zur Prüfung der Eignung 
Führungszeugnis und Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis vorzulegen 
sind. 
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